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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 U 657/96
Datum 28.01.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 18 U 112/99
Datum 26.04.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
28.01.1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob bei dem KlÃ¤ger eine bandscheibenbedingte Erkrankung der
LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) als Berufskrankheit (BK) gemÃ¤Ã� Â§ 551 Abs 1
Reichsversicherungsordnung (RVO) iVm Nr 2108 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-
Verordnung (BKVO) anzuerkennen und zu entschÃ¤digen ist.

Der am 1934 geborene KlÃ¤ger war von 1949 bis August 1992 in verschiedenen
Molkereibetrieben zunÃ¤chst als Arbeiter, dann als SchichtfÃ¼hrer und
Schichtmeister tÃ¤tig. Nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit bezieht er seit
01.11.1994 Altersrente.

Am 21.03.1994 beantragte er bei der Beklagten die Anerkennung eines
Bandscheibenleidens als BK. Nachdem die Beklagte Befundberichte der
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behandelnden Ã�rzte des KlÃ¤gers eingeholt hatte, veranlasste der Staatl.
Gewerbearzt Dr.H. die Einholung eines Gutachtens vom 02.07.1995 von den
OrthopÃ¤den Dr.Th.B./ Dr.H â�¦ Diese diagnostizierten beim KlÃ¤ger rezidivierende
Lumbalgien bei rÃ¶ntgenologisch nachweisbaren degenerativen VerÃ¤nderungen
sowie CT-gesicherten Bandscheibenprotrusionen in HÃ¶he L4/L5 und L5/S1 und
bejahten einen ursÃ¤chlichen Zusammenhang zwischen BerufstÃ¤tigkeit und der
WirbelsÃ¤ulenerkrankung. Die durch die BK verursachte Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) schÃ¤tzten sie auf 20 vH. WÃ¤hrend Dr.H. die
Anerkennung einer BK gemÃ¤Ã� Nr 2108 der BKVO vorschlug, sah der von der
Beklagten mit Stellungnahme vom 03.11.1995 gehÃ¶rte Dr.W.S. eine
anlagebedingte DeformitÃ¤t der LWS als wesentliche Teilursache der
bandscheibenbedingten Erkrankung an und verneinte einen hinreichenden
Kausalzusammenhang zwischen beruflicher Exposition durch Heben und Tragen und
der Erkrankung.

Daraufhin lehnte die Beklagte die Anerkennung der Erkrankung als BK mit Bescheid
vom 21.11.1995 ab. Im Widerspruchsverfahren lieÃ� sie den KlÃ¤ger von dem Arzt
fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr.B.H. untersuchen (Gutachten vom 05.09.1996). Dieser
verneinte das Vorliegen einer bandscheibenbedingten Erkrankung der LWS.
Computertomographisch sah er nur leichte (generalisierte) degenerative
VerÃ¤nderungen als nachgewiesen an. An der unteren HalswirbelsÃ¤ule und auch
an der unteren BrustwirbelsÃ¤ule hingegen stellte er deutliche degenerative
VerÃ¤nderungen fest. Die Beklagte wies den Widerspruch mit
Widerspruchsbescheid vom 24.10.1996 unter Berufung auf das Gutachten des
Dr.B.H. zurÃ¼ck.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht (SG) WÃ¼rzburg hat der
KlÃ¤ger die Anerkennung der WirbelsÃ¤ulen-Erkrankung als BK nach Nr 2108 der
Anlage 1 zur BKVO und die EntschÃ¤digung mit einer Verletztenrente nach einer
MdE um mindestens 20 vH ab September 1992 begehrt. Das SG hat die Ã�rztin
fÃ¼r OrthopÃ¤die H.C. mit Gutachten vom 12.07.1997 gehÃ¶rt. Diese hat zwar
bandscheibenbedingte VerÃ¤nderungen im LWS-Bereich in sehr geringem Umfang
bejaht, die medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r eine Anerkennung als BK aber
verneint. Sie hat die WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen fÃ¼r Ã¼berwiegend
anlagebedingt gehalten und â�� wie Dr.B.H. â�� den Schwerpunkt der
VerÃ¤nderungen in der BrustwirbelsÃ¤ule, nicht aber in der LWS gesehen. Der
KlÃ¤ger hat gerÃ¼gt, dass sich weder die gerichtliche SachverstÃ¤ndige noch die
Beklagte im Verwaltungsverfahren mit seiner Arbeitsanamnese auseinandergesetzt
hÃ¤tten. Er sei bereits zu Beginn seines Arbeitslebens schwersten kÃ¶rperlichen
Belastungen ausgesetzt gewesen. Selbst wenn anlagebedingte StÃ¶rungen der
WirbelsÃ¤ule vorgelegen haben sollten, dÃ¼rften die berufsbedingten
WirbelsÃ¤ulenbelastungen die Ã¼berragende Bedeutung fÃ¼r die WirbelsÃ¤ulen-
SchÃ¤den gehabt haben.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 28.01.1999 abgewiesen und sich auf die
Gutachten der H.C. und des Dr.B.H. gestÃ¼tzt.

Gegen dieses Urteil hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und weiterhin die
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Anerkennung der WirbelsÃ¤ulen-Erkrankung als BK begehrt. Er hat gerÃ¼gt, dass
die Beklagte zu keiner Zeit den Technischen Aufsichtsdienst (TAD) mit einer
Arbeitsanamnese beauftragt habe. Der Senat hat von dem Facharzt fÃ¼r
OrthopÃ¤die Dr.R.C. ein Gutachten vom 30.08.1999 eingeholt, der wiederum eine
berufsbedingte WirbelsÃ¤ulen-Erkrankung verneint und das AusmaÃ� der beim
KlÃ¤ger an der LWS festgestellten SchÃ¤den fÃ¼r eher gering und
altersentsprechend gehalten hat.

Der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers beantragt, das Urteil des Sozialgerichts
WÃ¼rzburg vom 28.01.1999 und den Bescheid der Beklagten vom 21.11.1995 idF
des Widerspruchsbescheides vom 24.10.1996 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, die WirbelsÃ¤ulenerkrankung des KlÃ¤gers als BK nach Â§ 551 Abs 1
RVO iVm Nr 2108 der Anlage 1 zur BKVO anzuerkennen und Verletztenrente nach
einer MdE um wenigstens 20 vH sowie Ã�bergangsleistungen nach Â§ 3 BKVO zu
gewÃ¤hren, hilfsweise ein arbeitstechnisches Gutachten einzuholen und G. M. als
Zeugen fÃ¼r die Arbeitsbedingungen des KlÃ¤gers in der Fa. G. im Zeitaum von
1958 bis 1983 einzuvernehmen.

Der BevollmÃ¤chtigte der Beklagten beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen
das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom 28.01.1999 zurÃ¼ckzuweisen.

ErgÃ¤nzend zum Sachverhalt wird auf die Akte der Beklagten und die Gerichtsakten
des ersten und zweiten Rechtszuges Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, jedoch unbegrÃ¼ndet.

Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die Voraussetzungen fÃ¼r die
Anerkennung einer BK im Sinne des Â§ 551 Abs 1 RVO iVm Nr 2108 der Anlage 1
zur BKVO liegen nicht vor.

Der Anspruch des KlÃ¤gers ist noch nach den bis zum 31.12.1996 geltenden
Vorschriften der RVO und der BKVO zu beurteilen, da die behauptete BK vor dem
Inkrafttreten des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) am 01.01.1997
eingetreten wÃ¤re (Art 36 des Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes, Â§ 212
SGB VII).

Nach Â§ 551 Abs 1 RVO gilt als Arbeitsunfall auch eine BK. BKn sind Krankheiten,
welche die Bundesregierung durch Rechtsverordnung bezeichnet und die sich ein
Versicherter bei einer versicherten TÃ¤tigkeit zugezogen hat. Voraussetzung fÃ¼r
die Anerkennung und EntschÃ¤digung einer BK nach Nr 2108 der Anlage 1 zur
BKVO sind eine lendenwirbelsÃ¤ulenbelastende berufliche TÃ¤tigkeit infolge
langjÃ¤hrigen Hebens und Tragens schwerer Lasten oder in extremer
Rumpfbeugehaltung (sog arbeitstechnische Voraussetzung), ferner eine
bandscheibenbedingte Erkrankung der LWS (medizinische Voraussetzung), die zur
Aufgabe der belastenden TÃ¤tigkeit gefÃ¼hrt hat. FÃ¼r das Vorliegen einer BK ist
â�� wie beim Arbeitsunfall â�� ein doppelter ursÃ¤chlicher Zusammenhang
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zwischen der versicherten TÃ¤tigkeit und der schÃ¤digenden Einwirkung einerseits
(haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) u n d zwischen der schÃ¤digenden
Einwirkung und Erkrankung andererseits (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t)
erforderlich. Dabei reicht sowohl fÃ¼r die Bejahung der haftungsbegrÃ¼ndenden
als auch der haftungsausfÃ¼llenden KausalitÃ¤t die hinreichende
Wahrscheinlichkeit aus. Hierunter ist eine Wahrscheinlichkeit zu verstehen, nach
der bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung aller UmstÃ¤nde den fÃ¼r den Zusammenhang
sprechenden UmstÃ¤nden ein deutliches Ã�bergewicht zukommt, so dass darauf
die richterliche Ã�berzeugung gegrÃ¼ndet werden kann (vgl BSG Urteil vom
18.11.1997 2 RU 48/96).

Es liegen bereits die medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung einer
BK nicht vor. Es ist nÃ¤mlich nicht hinreichend wahrscheinlich, dass die Erkrankung
an der LWS auf langjÃ¤hriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder auf
langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist.
Denn die an der LWS des KlÃ¤gers festgestellten SchÃ¤den sind nach den
Ã¼bereinstimmenden Feststellungen der gehÃ¶rten Gutachter Dr.R.C. und H.C.
sowie des von der Beklagten gehÃ¶rten Gutachters Dr.B.H. ausgesprochen gering
und altersentsprechend. So besteht beim KlÃ¤ger kein Bandscheibenvorfall,
sondern lediglich eine Bandscheibenprotrusion im Segment LWK4/5 ohne raum-
oder nervalbedrÃ¤ngende Folgen. Auch VerÃ¤nderungen im Sinne eines
BandscheibenverschleiÃ�es bestehen nicht. Es liegt jedoch eine konkurrierende
VerÃ¤nderung im Sinne einer sog idiopathischen WirbelsÃ¤ulen-Skoliose vor mit
Reaktionen des KÃ¶rpers auf asymmetrische Belastungen der Bandscheiben.
Hinzukommt ein polysegmentales Schadensbild mit erheblichen degenerativen
VerÃ¤nderungen besonders an der HalswirbelsÃ¤ule, aber auch an der
BrustwirbelsÃ¤ule. Bereits eine gleichmÃ¤Ã�ige Degeneration Ã¼ber sÃ¤mtliche
WirbelsÃ¤ulenabschnitte spricht gegen eine wesentliche MitursÃ¤chlichkeit einer
Ã¤uÃ�eren Einwirkung (so SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und
Berufskrankheit, 6. Auflage, Seite 537 mwN).

Dem vom Beklagten eingeholten Gutachten des Dr.Th.B./ Dr.H. kann der Senat â��
wie schon das SG â�� nicht folgen. Diese Gutachter haben weder die ausgeprÃ¤gte
WirbelsÃ¤ulen-Fehlstatik durch die bestehende Skoliose noch die polysegmentale
WirbelsÃ¤ulen-Erkrankung in ihre Beurteilung mit einbezogen. Da die medizinischen
Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung einer BK nach Nr 2108 der BKVO nicht
vorliegen, kann es dahingestellt bleiben, ob die arbeitstechnischen
Voraussetzungen gegeben sind.

Selbst wenn beim KlÃ¤ger die arbeitstechnischen Voraussetzungen erfÃ¼llt
wÃ¤ren, kÃ¶nnte nicht schon auf das Vorliegen eines Anscheinsbeweises zugunsten
des ursÃ¤chlichen Zusammenhangs eines LWS-Schadens mit schÃ¤digenden
Einwirkungen bei der versicherten TÃ¤tigkeit geschlossen werden (BSG, Urteil vom
18.11.1997 â�� 2 RU 48/96). Vorliegend ist vielmehr nach der in der
Unfallversicherung geltenden Theorie der wesentlichen Bedingung ein
Kausalzusammenhang zwischen der in der Nr 2108 aufgefÃ¼hrten BK und der
Erkrankung des KlÃ¤gers ausgeschlossen, da die anlagebedingten Gegebenheiten
die allein wesentliche Bedingung der WirbelsÃ¤ulen-Erkrankung darstellen. Denn
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auch wenn unterstellt wird, dass exzessive berufliche Belastungen des KlÃ¤gers
vorgelegen haben, ist eine Anerkennung der LWS-SchÃ¤den als BK ausgeschlossen,
da im LWS-Bereich keine BandscheibenschÃ¤den im Sinne einer berufstypischen
SchÃ¤digung festgestellt werden kÃ¶nnen. Ein arbeitstechnisches Gutachten zur
Feststellung der beruflichen Gesamtbelastung der LWS wÃ¤re nur dann erforderlich,
wenn aus medizinischer Sicht eine durch berufliche Belastungen verursachte
bandscheibenbedingte Erkrankung der LWS denkbar wÃ¤re. Da dies nicht der Fall
ist, bedurfte es weder der Einholung eines arbeitstechnischen Gutachtens zur
Feststellung der beruflichen Gesamtbelastung der LWS noch der Einvernahme des
vom KlÃ¤ger zu den Arbeitsbedingungen angebotenen Zeugen.

Eine Verurteilung zur GewÃ¤hrung von Ã�bergangsleistungen nach Â§ 3 BKVO
kommt nicht in Betracht, da der KlÃ¤ger bereits berentet ist und die konkrete
Gefahr der Entstehung einer BK nicht besteht.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§ 183, 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision im Sinne des Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2
SGG sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 20.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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